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Grammatik der stationären Erziehung 
Das Schweizer Heimwesen im Spiegel des 

Landerziehungsheims Albisbrunn 1924–1990 

Daniel Deplazes 1, Jona T. Garz 1, Nives Haymoz 1, Lucien Criblez 1, 
Patrick Bühler 2, Elisabeth Moser Opitz 1 

1 Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft; 
2 Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule 

Wie andere Institutionen agierten Erziehungsheime im 20. Jahrhundert nicht iso-
liert. Vielmehr waren sie in Kontexte eingebunden und Teile von Netzwerken, die 
ausser den anderen Heimen auch Politik, Behörden, Gesetzgebungsprozesse, 
Fach- und Aufsichtskommissionen, die Öffentlichkeit, Familien, Kinder und 
Jugendliche, Protestbewegungen, Finanzen und Subventionen, Gebäude, wissen-
schaftliche Disziplinen und vieles mehr miteinander verknüpften. Die Erziehungs-
heime untereinander verband jedoch auch, dass sie allesamt mit eigentümlich 
stabilen, nicht aufzulösenden und immer nur im gegebenen Kontext auf Zeit 
bearbeitbaren Problemen zu kämpfen hatten. Ähnliches haben Tyack und Tobin für 
die Schule beschrieben und die überdauernden Strukturen der Institution, die sich 
trotz Reformbemühungen kaum verändern (wie etwa das Konzept der Jahrgangs-
klasse), als grammar of schooling identifiziert.1 Dieses Konzept einer institutionel-
len Grammatik lässt sich theoretisch in den Rahmen neoinstitutionalistischer 
Theorien und Modelle in der Tradition und Weiterentwicklung strukturfunktiona-
listischer Erklärungsansätze einordnen, was im Folgenden allerdings nicht im 

1 Vgl. Tyack & Tobin (1994). Die grammar of schooling wird in neueren Arbeiten als ein erst im 
19. Jahrhundert parallel zur Etablierung der «modernen» Volksschule entstandenes Phäno
men beschrieben (vgl. Caruso, 2022). Die Persistenz und Starrheit der als Grammatik 
beschriebenen Phänomene wird jedoch durchaus auch infrage gestellt (vgl. Caruso, 2010) 
und es werden neuerdings auch erfolgreiche Reformen beschrieben, die sich dadurch aus
zeichnen, dass sie zwischen den Idealen der Reform und den in Schulzimmern anzutreffen
den Praktiken eine Balance zu finden scheinen (vgl. Labaree, 2021). Trotzdem hat sich die 
These der Existenz einer Art Grammatik seit Tyack & Tobin selbst als überaus stabil erwiesen, 
und das Konzept hat einerseits seinen Erklärungswert für die Persistenz von Strukturen und 
Handlungsmustern unter Beweis gestellt, andererseits sich als Metapher etabliert, um 
Schulreformen und deren Scheitern zu beschreiben (etwa Quesel, 2012; Mehta, 2022). 

-

-
-
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Detail ausgeführt wird.2 Wir übertragen dieses Konzept hier aber – unseres Wis-
sens erstmals – auf die Heimerziehung. Finanzierungsschwierigkeiten, Heimkri-
tik, Flucht, Bestrafung, Verweigerung, Personalmangel oder Spannungen unter 
den Jugendlichen waren und bleiben stabile Merkmale der Heimerziehung. Unge-
achtet der Schwammigkeit dieser Merkmale kommt dem Grammatik-Konzept ein 
heuristischer Wert zu für ein grundsätzliches Problem der Historiografie, nämlich 
wie gleichzeitig Kontinuität und Wandel beschrieben werden können. Während Dis-
kurse, verstanden im Foucault’schen Sinn, auf der einen Seite des Spektrums als 
starre Denk- und Sprachregimes das Sagbare verknappen und den Autor:innen 
faktisch keinen Spielraum für Veränderungen zugestehen, Handlungstheorien auf 
der anderen Seite des Spektrums wiederum vorwiegend psychologisch, also indi-
vidualistisch, argumentieren, bietet das Grammatik-Konzept eine Art Mittelweg an: 
Ohne die Macht der Sprache oder die Handlungsspielräume einzelner Akteur:in-
nen zu negieren, erlaubt die Metapher der Grammatik, sowohl die Entwicklung von 
Regeln und deren Veränderung, aber eben auch deren Persistenz, sei es institutio-
nell, sozial oder praxeologisch, gleichzeitig zu beobachten. Die Möglichkeiten der 
Übertragung des Konzepts auf eine (noch zu entwickelnde) Grammatik der statio-
nären Erziehung gilt es zu eruieren. Wir loten dies im Folgenden an einem für die 
Entwicklungen der Heimerziehung repräsentativen Einzelfall aus, wobei wir uns 
auf ausgewählte Problemlagen sowie deren Bearbeitung im Landerziehungsheim 
Albisbrunn in der Zürcher Gemeinde Hausen am Albis konzentrieren. 

Das 1924 gegründete, heute noch existierende Jugendheim nahm von Jugend-
strafgerichten zu einer Erziehungsmassnahme verurteilte, von Fürsorgebehörden 
fremdplatzierte oder von Eltern im Heim angemeldete Knaben und junge Erwach-
sene im Alter von 12 bis 22 auf, in den Anfangsjahren auch Knaben unter 12 Jahren. 
Albisbrunn verfügte über eine interne Volks- und Berufs-/Gewerbeschule sowie 
betreute Wohngruppen und führte mehrere Betriebe, in denen die «schwererzieh-
baren Zöglinge»3 eine Berufslehre u.a. als Maler, Schreiner, Koch oder Landwirt 
absolvieren konnten.4 Aus den wenigen vorhandenen Statistiken lässt sich schlies-
sen, dass die durchschnittliche Belegung in den ersten Jahren zwischen 50 und 
60 Zöglingen schwankte, sich ab den 1930er-Jahren auf eine Belegung von an die 
100 Zöglinge einpendelte, ab den 1960er-Jahren wieder stetig abnahm bis zu einer 
Belegung von 50 bis 60 Knaben gegen Ende der 1980er-Jahre.5 

2 Zu Möglichkeiten und Grenzen der erziehungswissenschaftlichen Rezeption neoinstitutiona
listischer Theorien vgl. insbesondere die Beiträge im zweiten Teil des Bandes von Koch 
& Schemmann (2009) sowie Merkens (2011). 

-

3 Sowohl «Schwererziehbarkeit» als auch «Zögling» sind Quellenbegriffe, die aus Gründen der 
Lesbarkeit im Folgenden ohne Anführungszeichen verwendet werden. 

4 Vgl. ATH/JHL 1973, 11–12. 
5 Für weiterführende Befunde zur Geschichte Albisbrunns vgl. Bühler & Deplazes (2023); 

Deplazes (2021); Deplazes (2022); Deplazes (2023); Deplazes & Bühler (2024); Deplazes 
& Garz (2023a/2023b/im Druck); Garz (2024). 
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Als Einzelfall bietet Albisbrunn Einsicht in die allgemeinen Entwicklungen im 
gesamten Schweizer Heimwesen des 20. Jahrhunderts. Die Dynamik etwa von Ein-
weisungspraktiken der Behörden, Körperstrafen oder Isolierung, Qualifizierungs-
fragen des Personals, Alkohol- und Drogenkonsum der Zöglinge, der Entwicklung 
der gesetzlichen bzw. normativen Rahmenbedingungen (beispielsweise zur Ein-
weisung oder zur Finanzierung) oder der Herausforderungen beim Um- und Ausbau 
der Infrastruktur lassen sich an diesem Fall exemplarisch studieren. Albisbrunn ist 
jedoch auch ein sehr gutes Beispiel für die sich verändernden komplexen Vernet-
zungen mit Behörden, Politik und anderen Heimen, einem Phänomen, das im 
Schweizer Heimwesen insgesamt zu beobachten ist. Die bisher vorliegenden For-
schungsresultate zu ähnlichen Institutionen und Fremdplatzierungsmassnahmen 
lassen darauf schliessen, dass es sich bei Albisbrunn um ein repräsentatives 
Fallbeispiel handelt,6 an dem die allgemeine Entwicklung des Schweizer Heim-
wesens studiert werden kann. Allerdings ist der bearbeitete Fall nur repräsenta-
tiv für Heime für männliche Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Obwohl 
sich verschiedene Phänomene in der stationären Erziehung geschlechtsüber-
greifend beschreiben lassen, ist doch auf wesentliche geschlechterspezifische 
Unterschiede und spezifische Phänomene – etwa hinsichtlich der Einweisungs-
gründe – bei Heimen für Mädchen sowie weibliche Jugendliche und junge Erwach-
sene hinzuweisen.7 

Aber auch zwei Besonderheiten Albisbrunns machen das Heim zusätzlich zu 
einem besonders geeigneten Ausgangspunkt für die Analyse einer Grammatik der 
stationären Erziehung. Einerseits lässt sich in diesem Erziehungsheim eine aus-
geprägte und reflektierte Sorgfalt bei der Aktenführung feststellen,8 was den mög-
lichen Detailierungsgrad der historischen Rekonstruktion erhöht. Andererseits 
war Albisbrunn dank personeller und institutioneller Verflechtungen wohl über-
durchschnittlich stark mit dem gesamten Schweizer Heimwesen verwoben: Mit-
begründer und erster Heimleiter war der Heilpädagoge Heinrich Hanselmann 
(1885–1960). Dieser hatte später eine Professur für Heilpädagogik an der Univer-
sität Zürich inne und war einer der Gründer und erster Direktor des Heilpädagogi-
schen Seminars (HPS) in Zürich. Auch unter Paul Moor (1899–1977), seinem Nach-
folger am HPS und auf der Professur an der Universität Zürich, der zuvor die 
Beobachtungsstation in Albisbrunn geleitet hatte, blieben die institutionellen Ver-
bindungen zwischen Albisbrunn und dem HPS eng: Praktika, die zur Ausbildung 
am HPS gehörten, wurden etwa in Albisbrunn durchgeführt.9 Nach der Berufung 

6 Etwa Galle (2016); Germann (2016); Heiniger (2016); Gnädinger & Rothenbühler (2018); Hauss 
et al. (2018); Janett (2022). 

7 Zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden vgl. insbesondere Businger et al. (2018). 
8 Vgl. Manuskript der Vorlesung «Zur Aktenführung im Heim», H. Häberli, HPS WS 64/65, 

Staatsarchiv Zürich (StAZH) AL-Nr. 2021/071; Zeltner (1934); Zeltner (1947). 
9 Schriber (1994), 131. 
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Hanselmanns 1931 auf den Lehrstuhl für Heilpädagogik an der Universität Zürich 
sorgten im Untersuchungszeitraum zwei Heimleiter mit langen Amtszeiten für 
Konstanz in der Führung des Heims: Max Zeltner (1895–1953) leitete Albisbrunn 
von 1930 bis zu seinem Tod 1953 und Hans Häberli (1924–2004) stand dem Heim 
von 1961 bis 1989 vor. Sie zeigten beide ein sehr hohes Engagement in den Gremien 
des Schweizer Heimwesens. Albisbrunn eignet sich deshalb als Analysefall, da er 
die Sicht auf Problemlagen sowie deren Bearbeitung weit über den Einzelfall hin-
aus eröffnet. 

Die historische Forschung zur Heimerziehung, aber auch schon die frühere 
Heimkritik haben deutlich gezeigt, dass durch Heimerziehung viel Leid erzeugt 
wurde: Biografien sind regelrecht «zerstört» worden, Behörden haben oftmals 
nicht zugunsten der Menschen, sondern aufgrund vorherrschender Normalitäts- 
und Wertvorstellungen entschieden, und die staatliche Aufsicht hat oftmals ver-
sagt – um nur auf einige der wichtigsten Resultate der bisherigen Forschung 
zusammenfassend hinzuweisen. Vieles lässt sich auch in den Akten des Landerzie-
hungsheims Albisbrunn nachweisen – obwohl es als reformpädagogisches Projekt 
und pädagogisches «Vorzeigeheim» galt. Darüber hinaus versuchen wir, mit der 
Forschungsperspektive der Grammatik auch jene relativ stabilen Ordnungslogiken 
der Institutionen in den Blick zu nehmen, die jenseits einer moralisierenden 
Beurteilung von Einzelfällen mit heutigen Wertvorstellungen liegen. Mit einer sol-
chen Perspektive lässt sich im Anschluss an Überlegungen zur Wissensge-
schichte10 fragen: Wie und warum konstituierten sich derartig breit zu beobach-
tende Probleme? Wie liessen sie sich von wem bearbeiten? Lassen sich trotz der 
Stabilität der Problemlagen feine Anpassungen am Regelwerk über die Zeit nach-
weisen – und wenn ja, welche? 

Um diese Fragen zu klären, werden zunächst exemplarisch zwei durch Stabi-
lität gekennzeichnete Probleme rekonstruiert, die das Heim als Institution struk-
turierten: Entweichungen aus dem Heim als Praktik der Zöglinge (Abschnitt 1) und 
Finanzsorgen der Institution (Abschnitt 2). An diesen zwei Beispielen, die bislang 
bei der Aufarbeitung der Geschichte von Einzelinstitutionen eher randständig 
behandelt worden sind, kann dank der Perspektive einer Grammatik generalisie-
rend illustriert werden, dass diese nicht bloss Albisbrunn tangierten, sondern dem 
gesamten Heimwesen eingeschrieben waren. Anschliessend wird das Beispiel 
einer in seiner Form beständigen Antwort auf solche Problemlagen untersucht, 
nämlich deren kollektive Bearbeitung in den Gremien des Schweizer Heimwesens 
(Abschnitt 3). In allen drei Abschnitten wird zuerst vom Fall Albisbrunn ausgegan-
gen, bevor jeweils die festgestellten Verstrickungen für das gesamte Schweizer 
Heimwesen nachgezeichnet werden. Das Quellenkorpus hierfür umfasst ein Sam-
ple von 122 Zöglingsdossiers aus den etwa 2’500 Fallakten Albisbrunns zwischen 

10 Füssel (2021). 
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1924 und 1990.11 Zudem wurden weitere Verwaltungsakte des Heims (Jahresrech-
nungen, Sitzungsprotokolle, Korrespondenzen), Jahresberichte, Festschriften 
sowie weitere Publikationen von Gremien des Schweizer Heimwesens berücksich-
tigt. Die quellenkritisch-hermeneutische wie systematische Analyse wird durch 
punktuell deskriptive statistische Auswertungen der Jahresrechnungen oder der 
Anzahl von Entweichungen aus dem Heim erweitert. Abschliessend werden die 
Befunde gebündelt und die feinen Revisionen der Grammatik der stationären 
Erziehung in der Schweiz im 20. Jahrhundert zur Diskussion gestellt (Abschnitt 4). 

Entweichungen 
Die Akten eines Heims ermöglichen es, vergangene Praktiken aller beteiligten 
Akteur:innen zu rekonstruieren.12 Neben dem Beobachten und Aufschreiben, bei-
des konstitutiv für die Aktenführung an sich, lassen sich auf der Grundlage dieser 
Akten u. a. Praktiken des Gutachtens, der Diagnostik, des Strafens, des Drogen-
konsums, des Spielens, des Lernens, des Arbeitens oder der Gestaltung des 
Tagesrhythmus nachzeichnen.13 Die Praktik der Entweichung von Zöglingen aus 
Erziehungsheimen verweist dabei nicht allein auf die agency der Knaben und 
Jugendlichen, sondern auch darauf, wie sich das Heimpersonal bemühte, sich Wis-
sen über die jeweiligen Fluchten anzueignen, um mit dem Widerstand der Entlau-
fenen in Zukunft besser umgehen zu können. 

Die Datenlage zu den Entweichungen aus Albisbrunn, die in den Heimakten 
und im Fachdiskurs als «Durchbrennen»14 oder als «auf die Kurve»15 gehen 
bezeichnet wurden, ist bescheiden. Dass die Heimleiter:innen in Albisbrunn sich 
dennoch wiederholt die Mühe machten, eigene Statistiken zum Thema zu erstellen, 
zeugt jedoch davon, dass Entweichungen ein so erhebliches Problem waren, dass 
es bearbeitet werden musste. Bis Anfang der 1950er-Jahre belief sich der Anteil 
derjenigen Zöglinge, die während eines Jahres mindestens einmal aus Albisbrunn 
flohen, auf etwa 15 bis 20 Prozent. Ab Ende der 1960er-Jahre stieg diese Anzahl: 
Nun flohen etwa 30 bis 50 Prozent der Jugendlichen mindestens einmal während 
eines Jahres. Die in den Dossiers genannten Fluchtgründe waren sehr heterogen. 
Häufigste Anlässe waren Heimweh und Konflikte mit Erzieher:innen. Als weitere 
Entweichungsgründe lassen sich Gewalt unter den Zöglingen, Langeweile oder 
schlicht Abenteuerlust nachweisen.16 Liefen zu Beginn der 1950er-Jahre die Buben 
noch häufig davon, um zurück zu ihren Eltern zu gehen, zeigt sich in den 1970er- 

11 Für die Auswahl des Samples vgl. Deplazes & Garz (2023a). 
12 Vgl. Haasis & Rieske (2015), 16. 
13 Vgl. Deplazes & Garz (2023a); Deplazes & Garz (2023b). 
14 Zeltner (1932), 428. 
15 Etwa Journal-Blatt, 10.2.1979, 7, StAZH Z 870.458. 
16 Vgl. Deplazes & Garz (2023a). 
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und 1980er-Jahren, dass Orte wie die Autonomen Jugendzentren (AJZ) in Zürich 
oder Basel zu häufigen Zielen der Jugendlichen «auf der Kurve» wurden.17 Oft 
halfen sich die Zöglinge gegenseitig, stellten Adressen ihrer Verwandten zur Ver-
fügung, liehen sich untereinander Geld oder informierten einander über mögliche 
Helfer:innen. Sie nutzen Telefone, Briefe, Fahrräder (später Mopeds), leere Hütten 
in Schrebergärten, Fahrpläne und Landkarten, um sich möglichst lange der sta-
tionären Erziehung zu entziehen. Dennoch war die Flucht meist nur von kurzer 
Dauer. Die Zöglinge wurden von ihren Eltern oder der Polizei zurück ins Heim 
gebracht. Dort bemühte sich das Heimpersonal wiederum, die Wahrheit über die 
Zeit der Abwesenheit zutage zu fördern. Die Buben wurden dabei oftmals bestraft, 
bevor sie wieder ins Heim aufgenommen wurden, sei es durch Einsperren in Iso-
lierzimmern, durch Abschneiden der Haare oder durch Körperstrafen. Während in 
den 1940er-Jahren unter Zeltner das Ausreissen aus Albisbrunn in den meisten 
Fällen zu einem Ausschluss und zur Überstellung in eine strenger geführte 
Arbeitserziehungsanstalt führte, perfektionierte Häberli in den 1970er-Jahren das 
Verhör: Die Hervorbringung der Wahrheit über die Flucht durch Verhöre und ihre 
Sühnung durch Strafe wurde zunehmend zur Voraussetzung der Fortführung des 
Erziehungsversuchs.18 

Die Flucht von Zöglingen aus dem Heim war eine Schwierigkeit, mit der sich 
nicht nur Albisbrunn herumschlug. Vielmehr war die Entweichung, wie Zeltner 
wusste, eine «sich immer wieder ereignen[de]» «Seite des Heimlebens»19, von der 
auch andere Heime betroffen waren.20 So zeigen zwei Erhebungen der Arbeits-
gruppe Jugendheimleiter (JHL) – eines Zusammenschlusses aller Heimleiter:in-
nen der Erziehungsanstalten für männliche Kinder und Jugendliche sowie für 
junge Männer in der deutschsprachigen Schweiz – Anfang der 1970er-Jahre, dass 
Entweichungen aus Erziehungsheimen überall regelmässig vorkamen.21 In einer 
Studie zu den «Strukturproblemen der stationären Betreuung» (1975) stellte der 
Vorsteher der Sektion Straf- und Massnahmenvollzug der Eidgenössischen Jus-
tizabteilung, Andrea Baechtold, fest, dass von den männlichen Jugendlichen, die 
vorzeitig aus Heimen entlassen wurden, 94 Prozent bereits mindestens einmal 
aus dem Heim entwichen waren. Daraus zog Baechtold den Schluss, dass vor 
allem «bauliche Vorkehrungen gegen Entweichungen» getroffen werden müss-
ten.22 Damit war er nicht allein: In den 1970er- und 1980er-Jahren planten zahl-
reiche Jugendheime – darunter auch Albisbrunn – geschlossene Abteilungen, die 

17 Vgl. Deplazes (2023), 239–270. 
18 Vgl. Deplazes & Garz (2023a). 
19 Zeltner (1932), 428. 
20 Vgl. Lengwiler (2022), 311; Germann (2018), 29; Bischoff (2017), 225; Ralser et al. (2019), 55. 
21 Protokoll JHL, 31.5.1972, o. S., StAZH W II 24.1851; Protokoll JHL, 4.4.1973, 1–3, StAZH W II 

24.1851. 
22 Baechtold (1975), 344–348. 
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in vielen Fällen auch realisiert wurden, um die in ihren Augen immer schwieriger 
werdende «Klientel» kontrollieren zu können. Sie taten damit paradoxerweise 
genau das, was die heimkritischen Stimmen ihnen Anfang der 1970er-Jahre vor-
geworfen hatten.23 

Zeltners und Häberlis fortdauernde Beschäftigung mit Flucht und die Erhe-
bungen aus anderen Heimen zeugen davon, dass Entweichungen zur Grammatik 
der stationären Erziehung dazugehörten. Der Umgang damit zeigt, dass den Hei-
men jenseits der Versuche, Entweichung durch immer höhere Mauern zu verhin-
dern, lediglich die Pädagogisierung der Flucht durch Wahrheitsfindung und Strafe 
als Möglichkeit blieb, um die Störung des Heimalltags zu verarbeiten. Sowohl in 
den Entweichungen selbst als gängige Praktik der Zöglinge als auch in der päda-
gogischen Bearbeitung dieser Normabweichung wird die Regelhaftigkeit einer 
Grammatik sichtbar, die über das einzelne Heim hinausweist. Zwar erlebte diese 
Grammatik feine Justierungen, vor allem durch die Verschiebung weg von Erzie-
hungsabbrüchen hin zu eher pädagogisierenden Massnahmen; gleichwohl blieben 
die Problemwahrnehmung und die praktische Bearbeitung im gesamten Unter-
suchungszeitraum relativ konstant. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem zweiten 
Beispiel eines äusserst stabilen Problems: den Finanzen. 

Finanzen 
Für Zeltner waren die Finanzen Albisbrunns ein Beispiel dafür, «wie es in mannig-
facher Abwandlung, in den letzten Dezennien vielen gemeinnützigen Werken, 
besonders aber [den] Erziehungsheimen» ergangen sei.24 Mit dem permanent dro-
henden Betriebsdefizit mussten sich nahezu alle Erziehungsheime im 20. Jahr-
hundert immer wieder beschäftigen.25 Die von Zeltner und dem langjährigen Ver-
walter Albisbrunns, Armin Konrad, selbstverfasste Finanzgeschichte des 
Landerziehungsheims gibt Aufschluss darüber, wie verantwortliche Akteure des 
Heims die Finanzlage einschätzten.26 

In den Anfangsjahren finanzierte sich Albisbrunn zu einem grossen Teil privat: 
Ermöglicht wurde die Eröffnung des Heims durch Alfred Reinhardt (1873–1935), 
einen Winterthurer Kaufmann, der 1924 die Stiftung Albisbrunn errichtete und für 
den Kauf der Liegenschaften der ehemaligen Kaltwasseranstalt in Hausen am 
Albis aufkam.27 Auch danach trat der Stifter immer wieder als «Retter» auf, indem 
er die Kosten für notwendige Bau- und Renovationsvorhaben oder die Deckung des 

23 Vgl. Deplazes (2022). 
24 Zeltner (1974), 54. 
25 Vgl. Heiniger et al. (2018), 157. 
26 Vgl. Konrad (1963); Konrad (1974); Zeltner (1974). 
27 Vgl. Hanselmann (1974), 2–3. Stiftungsurkunde Albisbrunn, 24.9.1924, 1–2 s. o., StAZH 

Z 866.63. 
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Betriebsdefizits übernahm.28 Reinhardt investierte bis zu seinem Tod 1935 einen 
Gesamtbetrag von 2,4 Millionen Franken in das Landerziehungsheim, was infla-
tionsbereinigt heute rund 60 Millionen Franken entspricht.29 Mit seinem Tod war 
die Zeit der mehrheitlich privaten Finanzierung allerdings vorbei.30 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnte das Heim den grössten Teil 
der Betriebskosten durch die «Pflegegelder» der Zöglinge decken, die dennoch 
laufend erhöht werden mussten.31 Daneben spielten in dieser Zeit auch die Ein-
nahmen der anstaltseigenen Betriebe eine wichtige Rolle.32 Stellten diese zu 
Beginn eher eine zusätzliche Belastung des Budgets dar, erhielten die verschie-
denen Werkstätten im Verlauf der 1930er-Jahre immer mehr Aufträge und konn-
ten sich zusammen mit der Landwirtschaft zu «Lehr- und Produktionsstätten» 
entwickeln.33 

Nach Reinhardts Tod wurden staatliche Subventionen zu einer weiteren wich-
tigen Einnahmequelle. Zwar erhielt Albisbrunn von Beginn an auch Gelder der 
öffentlichen Hand, diese fielen in den Anfängen aber sehr bescheiden aus: Der 
Beitrag des Kantons Zürich aus dem sogenannten «Alkoholzehntel» betrug zwi-
schen drei- und fünftausend Franken pro Jahr, was bei Ausgaben von mehreren 
hunderttausend Franken nur von marginaler Bedeutung war.34 In den folgenden 
Jahren kamen von Kanton und Bund jedoch laufend Beiträge hinzu – 1931 der Bei-
trag aus dem «Gebrechlichenkredit»35 des Bundes, 1933 auf Verträgen basierende 
kantonale Beiträge36 und 1939 die Subventionierung der beruflichen Ausbildung. 
Auch wurden bestehende Subventionen erhöht, wie etwa die Beiträge des Kantons 
Zürich 1946.37 Der Anteil der Subventionen im Budget Albisbrunns stieg jedoch erst 
ab den 1960er-Jahren massgeblich an: Machten die staatlichen Beiträge von Bund 
und Kantonen kulminiert 1944 lediglich 4 Prozent aller Einnahmen aus, so beliefen 
sie sich 1970 bereits auf 63 Prozent.38 Am «Fall» Albisbrunn lässt sich deshalb sehr 

28 Vgl. Zeltner (1974), 13–16. 
29 Pfister, C., & Studer, R. (2023). «Swistoval. The Swiss Historical Monetary Value Converter.» 

Historisches Institut der Universität Bern. BIP pro Kopf-Index, 1935/2009. http://www.swis 
toval.ch. 

30 Vgl. Konrad (1963), 19. 
31 Vgl. Zeltner (1974), 36; Konrad (1974), 121. 
32 Vgl. Konrad (1974), 121. 
33 Konrad (1963), 18. 
34 Vgl. Jahresrechnungen Albisbrunn, 1925–1932, StAZH Z 866.1–8. 
35 Vgl. Germann (2016), 61. 
36 Verträge zwischen dem Regierungsrat des Kantons Zürich und dem Landerziehungsheim 

Albisbrunn, StAZH OS (Offizielle Sammlung) 35 (94–96) s. o., StAZH OS 35 (532–541), StAZH 
OS 36 (465–472). 

37 Vgl. Konrad (1963), 21; Zeltner (1974), 53. 
38 Vgl. Anonym (1950), 70; Zeltner (1950), 62; Jahresrechnung Albisbrunn 1970, StAZH Z 866.30. 

http://www.swistoval.ch
http://www.swistoval.ch
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schön die Bedeutungsveränderung von Subventionen für das gesamte Schweizer 
Heimwesen zeigen. 

Obwohl das Schweizerische Strafgesetzbuch ab 1942 Bau-, Betriebs- und 
Ausbildungssubventionen an öffentliche und private Institutionen und somit auch 
an Erziehungsheime des Jugendstraf- und -massnahmenvollzugs vorsah, wurden 
weiterhin keine regelmässigen Betriebsbeiträge ausbezahlt. Was bis 1960 vor 
allem gewährt wurde, waren Zuschüsse zu «Neu- und Umbauten».39 Entsprechend 
gross war die Erleichterung, als der Bund ab 1968 schliesslich doch auch Betriebs-
beiträge zusprach, basierend auf dem Bundesgesetz über Bundesbeiträge an 
Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten.40 Die Beiträge für insgesamt 160 Heime 
wurden in den folgenden Jahren stark erhöht.41 Zusätzlich zum Grundbeitrag konn-
ten die Heime Zuschläge für «besondere Anstrengungen» zur «Verwirklichung des 
Zwecks der Strafen und Massnahmen» beantragen.42 Dieses Beitragssystem 
ermöglichte es dem Staat, mit gezielter Förderung in die Heimpolitik einzugreifen, 
und die Beitragskriterien offenbaren, wie in den Augen des Bundes ein gut geführ-
tes Heim auszusehen hatte. Je näher ein Heim diesem Idealbild kam, desto mehr 
Subventionen konnte es für sich beanspruchen.43 

Die Finanzgeschichte Albisbrunns zeichnet sich folglich durch eine zuneh-
mende Hybridisierung zwischen staatlichen und privaten Geldquellen aus. Mit der 
Einführung der Betriebsbeiträge durch den Kanton Zürich (1962) und durch den 
Bund (1966) machte die öffentliche Finanzierung endgültig den grösseren Teil der 
finanziellen Ressourcen aus. 1974 bezeichnete Konrad diese «Ablösung der Stif-
terfamilie durch die öffentliche Hand» als «charakteristisch» für die Veränderung 
der Finanzierungsmechanismen privater Erziehungsheime.44 Die von Konrad und 
Zeltner wahrgenommene Beispielhaftigkeit der Entwicklung der Finanzierung 
Albisbrunns erweist sich als treffend: Der Übergang von privater zu öffentlicher 
Finanzierung, aber auch die dauerhafte Unterfinanzierung und die damit verbun-
denen Folgeprobleme wurden für das Schweizer Heimwesen als «übergreifende 
Trends» festgestellt.45 Diese ständigen Finanzsorgen bei unerbittlichem Kosten-
anstieg waren Teil der Grammatik der stationären Erziehung. Dabei bestimmten 
die Finanzen massgeblich mit, was ein Heim – auch pädagogisch – überhaupt 
leisten konnte. Anpassungen erfuhr das Regelsystem vor allem durch idiosynkra-
tische Alimentierungsverschiebungen in einzelnen Heimen, etwa verursacht durch 

39 Vgl. Germann (2016), 61–63. 
40 Vgl. Jahresrechnung Albisbrunn 1968, StAZH Z 866.29. 
41 Germann (2016), 64. 
42 Verordnung über die Leistung von Bundesbeiträgen an Strafvollzugs- und Erziehungsanstal-

ten, AS (Amtliche Sammlung) 1968, 1455, Art. 8. 
43 Germann (2016), 66. 
44 Konrad (1974), 121. 
45 Heiniger et al. (2018), 157. 
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den Tod eines privaten Gönners, oder im gesamten System durch Veränderungen 
in den kantonalen oder nationalen normativen Rahmenbedingungen wie etwa den 
Subventionsbedingungen. Wie solch stabile Problemlagen kollektiv bearbeitet 
wurden, lässt sich anhand der Gremien des Schweizer Heimwesens zeigen. 

Kollektive Bearbeitung 
Die Albisbrunner Heimleiter schmiedeten in Fachgremien und Verbänden des 
Schweizer Heimwesens kontinuierlich Allianzen. In der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts lässt sich dies an den kumulierten, institutionellen Einbindungen Hansel-
manns als Teil des Zürcher «Netzwerk[s] der Heilpädagogik»46 darstellen. So war 
Hanselmann 1923 an der Konstituierung des Schweizerischen Verbandes zur Erzie-
hung und Fürsorge Schwererziehbarer (SVE, heute Integras) beteiligt, in dessen 
Vorstand er bis 1938 wirkte. Mit Zeltner, Moor und dessen Nachfolger als Direktor 
des HPS und Mitglied im Albisbrunner Stiftungsrat, Fritz Schneeberger (1919– 
2004), waren wiederholt Personen aus dem Wirkungskreis des Landerziehungs-
heims im Vorstand des SVE vertreten. Ab 1973 war auch Häberli, der den Verband 
von 1981 bis 1983 überdies präsidierte, Mitglied des SVE.47 Mit Unterstützung der 
Jugendfürsorgeorganisation Pro Juventute wiederum, deren Zentralsekretär Han-
selmann von 1918 bis 1923 gewesen war und in deren Stiftungskommission er – und 
später Moor – einsass,48 organisierte Albisbrunn die sogenannte Externen-Kolonie. 
Die Externen-Kolonie verantwortete die Nachbetreuung der aus Albisbrunn ent-
lassenen Zöglinge bei deren beruflicher Ausbildung und deren sozialer Integra-
tion.49 Zeltner sass zusätzlich von 1947 bis 1953, wie Hanselmann zuvor,50 im Vor-
stand der Schweizerischen Vereinigung für Anormale (SVfA, heute Pro Infirmis).51 

Vor dem Hintergrund einer wiedererstarkenden Heimkritik, die mit der 
«Heimkampagne» 1971 ihren medienwirksamsten Ausdruck fand,52 der Jugend-
strafrechtsrevision von 1971/1974, die neue Heimtypen definierte,53 und einer sich 
wandelnden Subventionspraxis mit neuen Betriebsbeiträgen, die der Bund ab 
1968 entrichtete (vgl. oben), intensivierte sich das Koordinationsbedürfnis der 
Heime weiter. Albisbrunn wurde in den hier untersuchten Gremien erneut, dies-
mal durch Heimleiter Häberli, zu einem wichtigen Knotenpunkt: Im Lauf der 

46 Wolfisberg (2002), 106. 
47 Hafner (2014), 200, 251–261. 
48 Galle (2016), 73. 
49 Hanselmann und Zeltner (1930), 19. 
50 Wolfisberg (2002), 95. 
51 Handakten Max Zeltner zu Pro Infirmis, 1947–1953, StAZH W II 24.1846–1850. 
52 Schär (2008). 
53 Art. 93, Bundesgesetz betreffend Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches, 

18.3.1971, AS 1971 777. 
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1970er- und 1980er-Jahre nahm Häberli Einsitz in einer Vielzahl von Gremien. Er 
war Mitglied der 1970 formierten JHL, die sich für die politischen Belange und die 
Koordination der Jugendheime für Schwererziehbare einsetzte. Von 1975 bis 1987 
gehörte er zur Delegation der JHL in der Deutschschweizerischen Koordinations-
kommission für den Vollzug von Strafen und Massnahmen an Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen (KoKo), die die Einführung der neuen, vom Jugendstrafrecht 
vorgesehenen Heimtypen vorantrieb. Als Mitglied der sogenannten Kommission 
Schlegel half Häberli in den späten 1970er- und frühen 1980er- Jahren bei der 
Ausarbeitung eines Konkordats für den interkantonalen Finanzausgleich bei 
Heimunterbringungen mit und als Präsident und Vorstandsmitglied des SVE lob-
byierte er gemeinsam mit zahlreichen Mitstreiter:innen in der ersten Hälfte der 
1980er-Jahre erfolgreich gegen die Sistierung der Betriebsbeiträge des Bundes 
an Heime.54 Häberlis Spuren zeugen letztlich von einem Netzwerk, in dem Schwie-
rigkeiten des gesamten Schweizer Heimwesens verhandelt wurden und das kol-
lektiv nach Lösungen suchte. Wie diese Problembearbeitung funktionierte, lässt 
sich am Beispiel der Heimkritik der 1970er- Jahre illustrieren. 

Bereits die Formierung der JHL stand 1970 im Licht einer sich in der politi-
schen Linken und in sozialen und pädagogischen Professionszusammenhängen 
bildenden Opposition gegen Erziehungsheime, die sich in eine generelle Institutio-
nenkritik (Antipsychiatrie, Gefängniskritik, Schulkritik) einordnen lässt. Moniert 
wurde der Zwangscharakter der Anstalten. Dabei ging es konkret um Arreststra-
fen, physische und psychische Gewalt, Briefzensur sowie um sanitäre Mängel. 
Knapp drei Monate vor der medienwirksamen Rüschlikoner Tagung «Erziehungs-
anstalten unter Beschuss», an der Protagonist:innen der Heimkritik erstmals mit 
Vertreter:innen der angegriffenen Institutionen in einem Forum zusammentrafen, 
und der wenige Tage darauf gegründeten Heimkampagne55 versammelte sich im 
September 1970 eine Handvoll Leiter von Jugendheimen für männliche Zöglinge 
und gründete eine Arbeitsgruppe, die schon erwähnte JHL. Sie sahen sich auf-
grund der neusten «Welle harscher Kritik» und regelrechter «Skandal-Reporta-
gen» gezwungen, «aus der Reserve herauszutreten».56 Diesem Beispiel folgten 
zwei Jahre später die Vorsteherinnen der Töchterheime mit der Gründung der 
Arbeitsgruppe Töchterheimleiterinnen (ATH).57 Die beiden Arbeitsgruppen ver-
suchten in vielfältiger Weise, der Kritik gemeinsam zu begegnen. Die Mitglieder 
der JHL tauschten sich etwa über den Umgang mit Fernsehteams aus, die unan-
gemeldet auf ihrem Areal auftauchten, wirkten aber auch in ausgewählten Film-
dokumentationen mit, um das angeschlagene öffentliche Bild der Heime zu korri-
gieren. Um die Notwendigkeit ihrer Institutionen vor Behörden und Öffentlichkeit 

54 Vgl. Deplazes (2023). 
55 Gottlieb-Duttweiler-Institut (1972); Schär (2008). 
56 Standortbestimmung [Referats-Typoskript], A. Zwahlen, 10.9.1970, 1, StAZH Z 866.183. 
57 Germann (2016), 67. 
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zu legitimieren, führten sie gemeinsame Statistiken über unterschiedliche Eck-
werte der Heime ein, verfassten Stellungnahmen, beteiligten sich an der Ausarbei-
tung von Richtlinien für neue Heimtypen und publizierten gemeinsam mit der ATH 
eine Übersicht über ihre Angebote.58 Die JHL und die ATH waren dabei keine iso-
lierten Akteure, sondern verkehrten mit zahlreichen weiteren Verbänden, Gre-
mien, Institutionen und Behörden.59 Am Beispiel der JHL zeigt sich, wie im Heim-
wesen das Problem der Heimkritik bearbeitet wurde und wie versucht wurde, das 
angeschlagene Image zu verbessern sowie die Kritik zum Anlass zu nehmen, For-
derungen nach mehr Ressourcen zu aktualisieren. Über den gesamten Untersu-
chungszeitraum hinweg ist erkennbar, dass Probleme wie die kritischen Angriffe 
auf einzelne Heime (vor allem durch die Medien) im Kollektiv bearbeitet wurden. 
Dabei war grundlegend, dass die konstanten Schwierigkeiten der Heime eben nicht 
nur im Einzelfall auftraten. So lässt sich ausgehend von Albisbrunn nicht bloss 
zeigen, wie solche wiederkehrenden Probleme in Gremien kollektiv bearbeitet 
wurden, sondern auch, wie diese Problemlagen inhärente Teile der gesamten sta-
tionären Erziehung waren und zu Teilen einer Grammatik der stationären Erzie-
hung gehörten. 

Die feinen Revisionen der Grammatik 
der stationären Erziehung 

Auch wenn die Befunde zu Albisbrunn nicht vorschnell generalisiert werden dür-
fen, zeigt sich doch, dass die wiederkehrenden Probleme des Landerziehungs-
heims auch andere Heime, ja manchmal sogar die gesamte Heimlandschaft 
beschäftigten. Seien es Entweichungen der Zöglinge, Finanzprobleme oder auch 
Heimkritik: Albisbrunn war mit seinen Sorgen, Praktiken und Bemühungen kei-
neswegs allein. Das Heim war bei der Bearbeitung dieser Probleme vielmehr – vor 
allem über Gremien und Personen – mit vielen anderen Heimen verbunden. Die 
Analyse dieser Gremien und Netzwerke gibt deshalb gute Hinweise zu anhaltenden 
Schwierigkeiten im Schweizer Heimwesen – jenseits des Einzelfalls. 

Die beiden beschriebenen Problemlagen,60 Entweichungen und Finanzen, 
weisen hohe Stabilität auf und wurden auch von den Akteur:innen als überdau-
ernde Herausforderungen wahrgenommen. Entweichungen wurden von den Heim-
leitungen als etwas verstanden, das zur stationären Erziehung unweigerlich dazu-
gehört. Sowohl die Flucht selbst als auch die Reaktionen des Heimpersonals auf 

58 Vgl. Deplazes (2023). 
59 Vgl. Germann (2016), 67. 
60 Ähnliches könnten Analysen zu anderen «Heimfragen» mit grosser Problemkontinuität zei-

gen, etwa zu Einweisungspraktiken, Diagnoseverfahren, Aktenführung, Gutachtenpraktiken, 
Körperstrafen, Alkohol- oder Drogenkonsum, Heimkarrieren, Personalmangel usw. 
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die Entweichungen der Zöglinge erweisen sich trotz Reformen und baulicher 
Massnahmen zur Erhöhung der Fluchtsicherheit über das 20. Jahrhundert hinweg 
als überraschend stabil. Ähnlich wie die Entweichungen bereitete die Finanzierung 
der Heime den Vertretenden der Heimerziehung unablässig Sorgen. Weit entfernt 
vom Mythos der Selbstfinanzierung durch die Arbeit der Zöglinge waren vielmehr 
die Höhe von Pflegegeldern, baulich notwendige Veränderungen, steigende Kosten 
und die Erschliessung neuer Finanzquellen ständige Traktanden, die sich nie ab-, 
sondern nur bearbeiten liessen. Die Entwicklung hin zu einer hybriden Finanzie-
rung Albisbrunns folgte dabei auch einem breiter zu beobachtenden Trend einer 
zunehmend privat-staatlichen Finanzierung (public-private partnership), deren 
grundsätzliche Instabilität – trotz der zunehmenden öffentlichen Gelder – weiter-
hin regelmässig den pädagogischen Alltag überschattete. Überdauernde Heraus-
forderungen wie Flucht, Finanzdefizite oder Heimkritik wurden wiederum laufend 
in unterschiedlichen Gremien und Netzwerken des Heimwesens bearbeitet. 

Obschon die identifizierten Probleme zum Pflichtenheft der Heimleitungen 
im 20. Jahrhundert gehörten – und vermutlich auch davor und danach –, lassen 
sich feine Revisionen der Grammatik in der Art und Weise feststellen, wie mit den 
Problemen umgangen wurde: durch leichte Anpassungen im Regelwerk, die in 
Abhängigkeit von sozialstaatlichen, gesetzlichen, wirtschaftlichen, gesellschaft-
lichen und heimpolitischen Entwicklungen vonstattengingen. Bei der heiminter-
nen Bearbeitung der Entweichungen zeigt sich etwa, dass bis in die 1950er-Jahre 
das Ausreissen eines Zöglings zumeist dazu führte, dass der Erziehungsversuch 
beendet wurde. Mit der Zunahme staatlicher Aufsicht und medialer Aufmerksam-
keit im Zuge der Heimkritik in den 1970er-Jahren sahen sich die Heimleitungen 
dann eher gezwungen, die Flucht mit Geständnissen und Strafen pädagogisch 
bearbeitbar zu machen und die Zöglinge wieder im Heim aufzunehmen. Im Fall 
Albisbrunns veränderte der Tod des Stifters 1935 die Lage wesentlich, wie es auch 
das Gesetz für Betriebsbeiträge des Bundes 1966 für das gesamte Heimwesen tat, 
selbst wenn die Finanzierungssorgen dadurch nicht beendet wurden. Was kons-
tant blieb, waren die Probleme an sich. Zöglinge flohen, die Buchhaltung schrieb 
Verluste – Heime mussten damit ebenso einen sinnvollen Umgang finden wie mit 
der Heimkritik. Albisbrunn erweist sich als ein Beispiel für solche wiederkehren-
den Schwierigkeiten, die das gesamte Heimwesen betrafen. Trotz der feinen Revi-
sionen in den Problemlösungen liessen sich die Problemlagen, die Teil einer 
Grammatik der stationären Erziehung waren, nicht wesentlich verändern. Sie 
konnten nur innerhalb der einzelnen Institutionen situativ und in den Gremien des 
Schweizer Heimwesens wiederkehrend als geteilte Herausforderungen kollektiv 
bearbeitet werden. 
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